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A. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG 

 

 
I. Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) 

 

 
Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange, wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen: 

1. Gemeinde Gehrde 
vom 20.07.2020 

2. Gemeinde Ankum 
vom 20.07.2020 

3. Gemeinde Eggermühlen 
vom 20.07.2020 

4. Nowega GmbH 
vom 20.07.2020 

5. Gemeinde Neuenkirchen-Vörden 
vom 21.07.2020 

6. Unterhaltungsverband 97 „Mittlere Hase“ 
vom 21.07.2020 

7. Stadt Bersenbrück 
vom 23.07.2020 

8. Bistum Osnabrück 
vom 23.07.2020 

9. Polizeiinspektion Osnabrück 
vom 27.07.2020 

10. LEA Niedersachsen 
vom 31.07.2020 

11. Samtgemeinde Artland 
vom 06.08.2020 

12. Samtgemeinde Neuenkirchen 
vom 07.08.2020 

13. Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems Dezernat 4 
vom 14.08.2020 

14. Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
vom 17.08.2020 

15. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück 
vom 17.08.2020 

16. Handwerkskammer Osnabrück- Emsland- Grafschaft 
Bentheim 
vom 20.08.2020 

17. Deutsche Telekom Technik GmbH 
vom 26.08.2020 
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Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange sind Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Hinweisen eingegangen: 

 

 
18. Stadt- und Kreisarchäologie 

vom 20.07.2020 

 

a) 

 

zu a) Beschlussvorschlag: 
Von der Stadt- und Kreisarchäologie werden Bedenken gegen die Planung 
vorgebracht. Im Bereich des Änderungsbereiches sind flächige Vorkommen 
von Plaggenesch als Archiv der Kulturgeschichte sowie konkrete archäologi-
sche Funde im weiteren Umfeld bekannt. Es bestehen demnach Bedenken 
hinsichtlich einer unerkannten Zerstörung archäologischer Fundstellen im Be-
reich des Plaggenesches.  

In der Begründung dieser Flächennutzungsplanänderung wie auch in die Plan-
unterlagen des parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Nr. 47 
(Hinweise/Empfehlungen/Begründungstext) wird folgende Textpassage aufge-
nommen: 

„Das Plangebiet im Bereich „Alfhauser Kirchesch“ ist flächig mit Plaggeneschen 
(mittelalterliche bis frühneuzeitliche Auftragsböden zur Bodenverbesserung) be-
deckt. Darunter könnten bislang unbekannte archäologische Fundstellen erhal-
ten sein, die bei den anstehenden Erdarbeiten unerkannt zerstört werden. Im 
Bereich der Menkeschen Mühle östlich des Plangebietes zutage getretene vor-
geschichtliche Keramikscherben und im Neubaugebiet nördlich des Planareals 
freigelegte Siedlungsüberreste deuten ebenfalls auf potenzielle Funde im Plan-
gebiet hin. Bei anstehenden Erdarbeiten ist eine denkmalrechtliche Genehmi-
gung nach § 13 des Niedersächsischen Denkmalschutzes einzuholen. Die dabei 
entstehenden Kosten (für Material., Maschinen- und Personaleinsatz) werden 
nicht von der Archäologischen Denkmalpflege übernommen, sondern sind ge-
mäß § 6 Abs. 3 Nieders. Denkmalschutzgesetz vom Planungs-/Vorhabenträger 
als Verursacher zu tragen.“ 

Eine entsprechende Genehmigung gemäß § 13 des Niedersächsischen Denk-
malschutzes wird vor Beginn der Erschließungsarbeiten eingeholt.  

Dem Hinweis wird gefolgt. 

b) 

 

zu b) Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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19. Bundeswehr 

vom 20.07.2020 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Von der Bundeswehr wird vorgebracht, dass die Planungen die Belange der 
Bundeswehr berühren, jedoch nicht beeinträchtigt. Daher bestehen seitens der 
Bundeswehr keine Einwände gegen die vorliegende Planung.  

Die Bundeswehr weist jedoch darauf hin, dass sich das Plangebiet in einem 
Jettiefflugkorridor befindet und Beschwerden sowie Ersatzansprüche gegen 
die davon ausgehenden Emissionen nicht geltend gemacht werden können. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
20. Amprion GmbH 

vom 27.07.2020 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Von der Amprion GmbH wird vorgebracht, dass sich im Plangebiet keine 
Höchstspannungsleitungen des Unternehmens befinden. 

Im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
auch andere Unternehmen -welche für Versorgungsleitungen zuständig sind- 
entsprechend beteiligt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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21. Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post 

und Eisenbahn 
vom 28.07.2020 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Im Rahmen der 88. Änderung des Flächennutzungsplanes ist lediglich geplant, 
eine Wohnbaufläche gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO sowie eine gemischte 
Baufläche gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO auszuweisen.  

Daneben werden im parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 47 
„Gosepark“ keine baulichen Anlagen zulässig sein, die höher als 20 m sind. 

Ebenfalls sind keine Windkraftanlagen, Hochspannungsleitungen, Industrie- 
und Gewerbeanlagen sowie Photovoltaikanlagen mit einer Fläche von 200 m² 
im Plangebiet zulässig. 

Ein entsprechender Antrag -wie nebenstehend gefordert- ist somit nicht erfor-
derlich. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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22. EWE Netz GmbH 

vom 28.07.2020 

 

a) 

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Von der EWE Netz GmbH werden keine Bedenken gegen die Planung vorge-
bracht. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

b) 

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Die EWE Netz wird in die weiteren Planungen miteinbezogen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
23. Ericsson Services GmbH 

vom 30.07.2020 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Von der Ericsson Services GmbH werden keine Einwände vorgebracht. 

Die Deutsche Telekom Technik GmbH wurde im Rahmen der frühzeitigen Be-
teiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB entsprechend beteiligt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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24. Deutsche Bahn AG 

vom 04.08.2020 

 

a) 

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Von der Deutschen Bahn werden keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 
Planung vorgebracht. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

b) 

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Da der Änderungsbereich der Flächennutzungsplanänderung ca. 56 m von der 
DB Grundstücksgrenze entfernt ist, ist mit einer Beeinträchtigung der Bahnbe-
triebsanlagen nicht zu rechnen. 

Im Rahmen des parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 47 
„Gosepark“ werden im Fachbeitrag Lärm die daraus resultierende Festsetzun-
gen für den Bebauungsplan zur Sicherstellung von gesunden Wohn- und Ar-
beitsbedingungen erarbeitet, die auch die Emissionen der Deutschen Bahn 
berücksichtigen und u.U. zu entsprechenden Festsetzungen auf Ebene des 
Bebauungsplanes führen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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c) 

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Abstandsflächen gemäß der NBauO (Niedersächsische Bauordnung) sowie 
widerrechtliches Betreten oder Befahren des Bahnbetriebsgeländes sind nicht 
Gegenstand dieses Verfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplanes. 
Darüber hinaus wird das Bahngelände durch diese Änderung des Flächennut-
zungsplanes nicht überplant.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

d) 

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Die Bauausführung sowie die Einhaltung der entsprechenden Auflagen sind 
nicht Gegenstand dieses Verfahrens zur Änderung des Flächennutzungspla-
nes. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
25. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

vom 05.08.2020 

 

a) 

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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b) 

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Von der Landwirtschaftskammer wird vorgebracht, dass aufgrund der Tierhal-
tung der direkt südlich angrenzenden landwirtschaftlichen Hofstelle ein Ge-
ruchsgutachten zu erarbeiten ist. 

Es wurde mit der Landwirtschaftskammer abgestimmt, dass, sofern eine Erklä-
rung über die Aufgabe der Tierhaltung von der betreffenden Hofstelle einge-
reicht wird, von einem Geruchsgutachten abgesehen werden kann. 

Eine entsprechende Erklärung zur Aufgabe der Tierhaltung wird eingereicht. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

c) 

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

d) 

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Die externe Kompensation wird über eine Revitalisierungsmaßnahme in der 
Haseniederung bei Bramsche geleistet und nimmt keine landwirtschaftlichen 
Flächen in Anspruch. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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26. Wasserverband Bersenbrück 

vom 18.08.2020 

 

a) 

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Vom Wasserverband werden keine Einwände gegen die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes vorgetragen. Nebenstehende Hinweise sind auf der ent-
sprechenden Planungsebene zu berücksichtigen und daher nicht Gegenstand 
dieser FNP-Änderung. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

b) 

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Die Breite von Gehwegen sowie die erforderlichen Leitungen sind nicht Ge-
genstand des Verfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplanes. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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c) 

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Aspekte sind nicht Gegenstand des Verfahrens zur Ände-
rung des Flächennutzungsplanes. 

Der Hinwies wird zur Kenntnis genommen. 

d) 

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Die nebenstehenden Aspekte sind nicht Gegenstand des Verfahrens zur Ände-
rung des Flächennutzungsplanes. 

Der Hinwies wird zur Kenntnis genommen. 

e) 

 

zu e) Beschlussvorschlag: 

Die Erteilung der Freigabe des Baugebietes für Bauherren ist nicht Gegen-
stand des Verfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplanes. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

f) 

 

zu f) Beschlussvorschlag: 

Der nebenstehende Aspekt hinsichtlich der Löschwasserversorgung ist nicht 
Gegenstand des Verfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplanes. 

Im Rahmen des sich parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes 
Nr. 47 „Gosepark“ werden die Löschwasser Aspekte betrachtet. 

So kann im Sinne der nebenstehenden Stellungnahme die Leitungsabhängi-
ge Löschwasserversorgung vom Wasserverband Bersenbrück über das 
vorhandene öffentliche Leitungsnetz bezogen werden. 

Für die Leitungsunabhängige Löschwasserversorgung für den Geltungsbe-
reich des parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 47 steht an 
der Riester Straße (L 76) ein Löschwasserbrunnen zur Verfügung. Der Lösch-
wasserbrunnen ist für Einsatzfahrzeuge über die L 76 erreichbar. Die Feuer-
wehr hält feuerwehrtechnisches Gerät bereit, um die noch fehlende Löschwas-
sermenge zu fördern. 

Somit kann die Löschwasserversorgung als gesichert angesehen werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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g) 

 

zu g) Beschlussvorschlag: 

Vom Wasserverband wird vorgebracht, dass die Schutzwasserentsorgung 
über den vorhandenen Schmutzwasserkanal „Am Bahnhofsesch“ erfolgen 
kann. Eine Stellungnahme zur Oberflächenentwässerung wird vom Wasser-
verband erst nach der wassertechnischen Voruntersuchung erfolgen. 

Die wassertechnische Voruntersuchung liegt zur öffentlichen Auslegung des 
parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 47 „Gosepark“ vor. 
Eine detailliertere wasserwirtschaftliche Betrachtung ist jedoch nicht Gegen-
stand dieses Verfahrens zur 88. Änderung des Flächennutzungsplanes. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

h) 

 

zu h) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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27. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

vom 24.08.2020 

 

a) 

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Von der Landesbehörde werden keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 
Änderung des Flächennutzungsplanes. 

Nach Abstimmung mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr wurde im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung die Qualität des 
Verkehrsablaufes an der Einmündung der Eduard-Sudendorf-Straße auf die 
Landesstraße 76 vom Ingenieurbüro Tovar & Partner untersucht.  

Die Leistungsfähigkeitsberechnung der Untersuchung zeigt, dass bei der jetzi-
gen Erschließung des Gebietes des parallel sich in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplanes Nr. 47 sich die Qualitätsstufe für den Knotenpunkt Eduard-
Sudendorf-Straße / L 76 nicht verändert 

Somit kann auf eine Anlage eines Linksabbiegers verzichtet werden. 

Dem Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

b) 

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 
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28. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

vom 27.08.2020 

 

a) 

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Vom Fachbereich Bauwirtschaft wird vorgebracht, dass das Plangebiet in ei-
nem Bereich der Erdfallgefährdungskategorie 2 liegt. In der näheren Umge-
bung sind bis auf einer Entfernung von 2 km keine Erdfälle bekannt.  

Es wird vom LBEG empfohlen die Baugrunderkundung für Bauvorhaben im 
Plangebiet im Hinblick auf die Bewertung der Subrosion vorzusehen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

b) zu b) Beschlussvorschlag: 

Vom Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie wird vorgebracht, dass 
das Plangebiet zum Teil auf einen setzungsempfindlichen Baugrund liegt. Für 
die Errichtung neuer Gebäude ist es obligatorisch, ein Baugrundgutachten 
anfertigen zu lassen. Es wird daher folgende Textpassage unter Hinwei-
se/Empfehlungen in den sich parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungs-
planes Nr. 47 aufgenommen:  

„Bei Bauvorhaben sind die gründungstechnischen Erfordernisse im 
Rahmen der Baugrunderkundung zu prüfen und festzulegen. Für die 
geotechnische Erkundung des Baugrundes sind die allgemeinen Vorga-
ben der DIN EN 1997-1:2014-03 mit den ergänzenden Regelungen der 
DIN 1054:2010-12 und nationalem Anhang DIN EN 1997-1/NA:2010-12 
zu beachten. Der Umfang der geotechnischen Erkundung ist nach DIN 
EN 1997-2:2010-10 mit ergänzenden Regelungen DIN 4020:2010-
12und nationalem Anhang DIN EN 1997-2lNA:2010-12 vorgegeben.“ 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

c) 

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Eine nähere Betrachtung des Schutzgutes Boden erfolgt im Rahmen der Um-
weltprüfung. Eine Beurteilung des Bodens erfolgt auf Grundlage der digitalen 
Bodenkarte 1 : 50.000 einschließlich verschiedener Auswertekarten, der Bo-
denschätzungskarte und der Ergebnisse einer Baugrunduntersuchung.  

Die Betroffenheit schutzwürdiger Böden durch die Planung wird konkret in der 
Eingriffsermittlung auf der nachgelagerten Ebene der Bebauungsplanung be-
rücksichtigt.  

Dem Hinweis wird gefolgt. 
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29. Landkreis Osnabrück 

vom 27.08.2020 

 

a) 

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Von der Regionalplanung wird bestätigt, dass -wie in der Begründung aufge-
führt- im Norden und Süden des Plangebietes sich regional bedeutsame Wan-
derwege tangiert sind. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

b) 

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Vom Landkreis wird vorgebracht, dass aufgrund der Hauptverkehrsstraße von 
regionaler und überregionaler Bedeutung im Süden und Westen des Ände-
rungsbereiches sowie der Haupteisenbahnstrecke die Belange des Lärm-
schutzes zu berücksichtigen sind. 

Aufgrund der Flächenverfügbarkeit für eine zeitnahe Wohnraumentwicklung 
wird die Ausweisung des Änderungsbereiches als Wohnbaufläche als erforder-
lich betrachtet. Insofern herrscht hier ein gewisser Zielkonflikt zwischen Wohn-
flächenentwicklung und Belangen des Lärmschutzes. Daher wird im Rahmen 
der parallelen Bebauungsplanaufstellung Nr. 47 „Gosepark“ ein Fachbeitrag 
Lärm erstellt, der die Auswirkungen des Lärmes auf das Plangebiet untersucht 
und die erforderlichen technischen Maßnahmen/Festsetzungen aufzeigt mit 
denen den Anforderungen an gesunde Lebens und Arbeitsbedingungen ent-
sprechend Rechnung getragen werden kann. Die Ergebnisse dieser Untersu-
chung zeigen, dass eine Ausweisung als Wohnbauflächen unter entsprechen-
den Schallschutz-Vorkehrungen erfolgen kann.  

Somit werden den nebenstehenden Zielen und Anforderungen der Regional-
planung genüge getan. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

c) 

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Plaggeneschböden kommen auf Grund ihrer Entstehungshistorie als anthro-
pogen überformter Bodentyp i.d.R. immer in der Nähe von alten Siedlungs-
strukturen vor. Insofern herrscht hier ein gewisser Zielkonflikt vor dem Hinter-
grund, dass aus Sicht der Siedlungsentwicklung eine bauliche Fortführung 
älterer Siedlungsstrukturen geboten ist und somit zwangsläufig Plaggenesch-
böden in Anspruch genommen werden müssen, um eine Zersiedelung der 
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Landschaft in Form von Splittersiedlungen auf geringerwertigen Böden zu ver-
hindern. Hier erfolgt die Abwägung zugunsten kompakter und zusammenhän-
gender Siedlungsstrukturen.  

Der zur öffentlichen Auslegung zu erstellende Umweltbericht wird sich mit der 
Überplanung des schutzwürdigen Bodens auseinandersetzen. Die Über-
planung des Plaggenesches ist nicht vermeidbar und wird in der Eingriffsbilan-
zierung in Form eines Aufschlages bei der Bestandsbewertung der betroffenen 
Ackerfläche berücksichtigt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

d) 

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Von der Abteilung Bauleitplanung wird angemerkt, dass der Änderungsbereich 
für eine Wohnnutzung grundsätzlich geeignet ist. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Berücksichtigung des „Wohnbauflä-
chenkonzeptes 2030“ der Gemeinde Alfhausen erfolgen sollte. Der Eingabe 
folgend wird in die Begründung zur 88. Flächennutzungsplanänderung unter 
2.3 Berücksichtigung der Grundsätze zur nachhaltigen städtebaulichen Ent-
wicklung folgende Textpassage aufgenommen: 

„Im Auftrag der Gemeinde Alfhausen wurde zur Ermittlung des erforderlichen 
Wohnbauflächenbedarfes und zur Standortdiskussion vom Planungsbüro 
Dehling & Twisselmann im Jahre 2015 das „Wohnbauflächenkonzept 2030“ er-
arbeitet.  

Gemäß den beiden Prognosemodellen des Wohnbauflächenkonzepts 2030 be-
steht bis zum Jahre 2030 ein Wohnbauflächenbedarf zwischen 16,5 ha (Prog-
nosemodell 1) und 20,4 ha (Prognosemodell 2). Beide Prognosemodelle gehen 
als Grundlage dabei von 279 notwendig bis zum Jahre 2030 zu schaffenden 
Wohneinheiten aus. Neben der Anzahl der Wohneinheiten wurden noch weitere 
Faktoren für Ermittlung des Wohnbauflächenbedarfes herangezogen. 

In der Betrachtung des Prognosemodelles 1 wird von verdichteteren Wohnfor-
men wie beispielsweise dem Geschosswohnungsbau ausgegangen und daraus 
der konkrete Bedarf, an den zu schaffenden Wohnbauflächen ermittelt. Dage-
gen geht das Prognosemodell 2 von ortsüblichen beziehungsweise örtlich ge-
gebenen Wohnformen/Gebäudetypen - wie dem freistehenden Einfamilienhaus 
- mit durchschnittlichen Grundstücksgrößen von 600 m² bis 800 m² aus.  

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wohnbauflächenkonzeptes 2030 im Jahre 
2015 waren bereits unbebaute 9,9 ha als Wohnbauflächen im Flächennut-
zungsplan dargestellt. Es wurde daher im Wohnbauflächenkonzept 2030 emp-
fohlen mindestens 6,5 ha beziehungsweise höchstens 10,4 ha zusätzliche 
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Wohnbauflächen im Flächennutzungsplan auszuweisen/darzustellen, um dem 
zukünftigen Bedarf zu entsprechen. Ein erster Beitrag zur Deckung des Wohn-
bauflächenbedarfes wurde in Form von 3,5 ha zusätzlichen Wohnbauflächen 
durch die 67. Änderung des Flächennutzungsplanes geleistet, wo die Gemeinde 
Alfhausen zum aktuellen Zeitpunkt lediglich ein Vorkaufsrecht, jedoch keine 
gänzliche Flächenverfügbarkeit zur Entwicklung der gesamten 3,5 ha hat. Die 
vorherig oben genannten im Flächennutzungsplan dargestellten 9,9 ha Wohn-
bauflächen sind bis zum jetzigen Zeitpunkt nur im verhältnismäßig geringen Um-
fang - aufgrund der fehlenden Flächenverfügbarkeit - einer tatsächlichen bauli-
chen Entwicklung zugeführt worden und stehen auf absehbare Zeit zur Deckung 
des Wohnbauflächenbedarfes nicht zur Verfügung. 

Daher soll durch diese 88. Änderung des Flächennutzungsplanes und des pa-
rallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 47 „Gosepark“ dem vom 
Wohnbauflächenkonzept 2030 aufgezeigten Wohnbauflächenbedarf entspro-
chen und einer konkreten zeitnahen Wohnbauentwicklung zu geführt werden. 

Der Bereich der 88. Änderung des Flächennutzungsplanes entspricht dem nörd-
lichen und westlichen Teilbereich, der im Wohnbauflächenkonzept 2030 darge-
stellten WE2-Fläche. Somit gehört der Änderungsbereich zu den Alternativflä-
chen, welche für eine zusätzliche Darstellung von Wohnbauflächen in Betracht 
gezogen werden können. Ebenfalls wurde diese Fläche bereits im Städtebauli-
chen Entwicklungskonzept (STEK 2001) bereits als Potenzialfläche Wohnen 
beschrieben. 

Der Änderungsbereich des Flächennutzungsplanes umfasst ca. 5,6 ha und leis-
tet einen wichtigen und durch den parallel sich im Verfahren befindlichen Be-
bauungsplan Nr. 47 auch konkreten Beitrag zur Deckung des Bedarfes von 
Wohnbauflächen bis zum Jahre 2030. Durch die zusätzliche Darstellung von 
3,5 ha aus der 67. Änderung und den 5,6 ha aus dieser 88. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes wird die oben genannte maximal zusätzlich darzustellen-
den Wohnbauflächen von 10,4 ha (Gesamtfläche der 67. Änderung plus 
88. Änderung: 9,1 ha) um 1,3 ha unterschritten. Daher wird der Bereich der 
88. Änderung dieses Flächennutzungsplanes als Wohnbaufläche (W) darge-
stellt, um dem oben aufgezeigten erforderlichen Bedarf an Wohnbauflächen 
entsprechend Rechnung zu tragen und der Gemeinde Alfhausen Perspektiven 
für eine angemessene Wohnbauentwicklung zu bieten. 

Bei der Ausweisung von Wohnbauflächen von ca. 5,6 ha werden zurzeit land-
wirtschaftlich genutzte Flächen sowie eine Mischgebietsfläche in Anspruch ge-
nommen werden müssen, da an anderen Stellen im Gemeindegebiet keine ver-
gleichbar große Flächen im Innenbereich auch hinsichtlich der tatsächlichen 
Flächenverfügbarkeit und damit für eine zeitnahe Wohnbauentwicklung bereit 
stehen.“ 

Dem Hinweis wird gefolgt. 
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e) 

 

zu e) Beschlussvorschlag: 

Die Flächennutzungsplanänderung ändert für ein Grundstück die Nutzungsart 
vom Mischgebiet (MI) in Wohnbauflächen (W). Hintergrund dieser Änderung ist 
die Ausweisung von Allgemeinen Wohngebieten im parallel in Aufstellung be-
findlichen Bebauungsplan Nr. 47 „Gosepark“. Eine gemischte Nutzung im Än-
derungsbereich ist aus städtebaulicher Sicht hier nicht erwünscht. Dieses 
Grundstück ist – analog zur Nutzung auf der gegenüberliegenden Straßenseite 
– als durch Wohnnutzung geprägter Bereich einzustufen. Gemischte Nutzun-
gen ergeben aus städteplanerischer Sicht durchaus Sinn in der Nähe des 
Bahnhofes. Jedoch ändert entlang der Straße Am Bahnhofsesch die Sied-
lungsstruktur dann ihren Charakter hin zu einer durch überwiegend Wohnen 
geprägten Siedlungsstruktur. Der der Änderung von MI zu W zugrunde liegen-
de Bereich ist durchaus als überwiegend dem Wohnen zuzuordnender Bereich 
anzusehen, da er sich schon in gewisser räumlicher Entfernung zum Bahnhof 
befindet. 

In Bezug auf die Überplanung der angrenzenden, außerhalb des Änderungs-
bereichs befindlichen Mischgebietsflächen ist derzeit kein Änderungsbedarf 
erkennbar und wird im Sinne der planerischen Zurückhaltung in diesem Ände-
rungsverfahren erst einmal ausgeklammert. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

f) 

 

zu f) Beschlussvorschlag: 

(siehe Beschlussvorschlag A. I. Nr. 29 b)) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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g) 

 

zu g) Beschlussvorschlag: 

Von der unteren Denkmalschutzbehörde bestehen gegenüber der 88. Än-
derung des Flächennutzungsplanes Bedenken, da die Wohnbaufläche unmit-
telbar an eine denkmalgeschützte Hofanlage heranrückt. So wird seitens der 
Denkmalschutzbehörde befürchtet, dass die neu hinzukommende Wohnbe-
bauung das Erscheinungsbild der Hofstelle beeinträchtigt. Es wird gefordert, 
dass westlich der Hofstelle keine Wohnbauflächen dargestellt werden sollen, 
um die Sichtbeziehung zur betreffenden Hofstelle gemäß § 8 NDSchG von 
einer zusätzlichen Bebauung zu schützen. 

Diese Flächennutzungsplanänderung stellt für die betreffenden Bereiche ledig-
lich Wohnbauflächen (W) dar. Die planerische Vorbereitung einer konkreten 
Bebauung der betreffenden Fläche kann erst mit Aufstellung eines verbindli-
chen Bauleitplans erfolgen.  

Der in Rede stehende südwestliche Abschnitt der 88. Flächennutzungsplanän-
derung ist nicht Bestandteil der parallelen Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 47. Eine konkrete Bebauung der Fläche ist mittelfristig nicht beabsichtigt. 
Eine künftige verbindliche Bauleitplanung in Gestalt eines Bebauungsplanes 
muss dann auf die baudenkmalpflegerischen Gesichtspunkte in den Festset-
zungen entsprechend Rücksicht nehmen. Diese können u.a. in der Festset-
zung von Freiflächen (öffentliche/private Grünflächen, Festsetzung von Flä-
chen, die von Bebauung freizuhalten sind, Spielplätzen o.ä.) erfolgen, um die 
Freihaltung von Sichtbeziehungen dauerhaft zu gewährleisten. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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h) 

 

zu h) Beschlussvorschlag: 

(siehe Beschlussvorschläge I. Nr. 18 a) und b)) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

i) 

 

zu i) Beschlussvorschlag: 

Eine Erklärung zur Aufgabe der Tierhaltung wird vom betreffenden Betrieb 
eingeholt und beim Landkreis Osnabrück eingereicht. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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j) 

 

zu j) Beschlussvorschlag: 

Zum Verfahrensschritt der öffentlichen Auslegung wird eine Umweltprüfung 
vorgenommen. Hier erfolgt auch eine FFH-Verträglichkeitsvorprüfung in Bezug 
auf das nahe gelegene Natura 2000-Schutzgebiet „Vogelschutzgebiet Alfsee“. 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

k) 
 
zu k) Beschlussvorschlag 

Die Eingriffsregelung wird in Form einer überschlägigen Eingriffsbilanz in den 
Umweltbericht integriert. Eine konkrete Eingriffsbilanzierung und Festlegung 
erforderlicher Kompensationsmaßnahmen erfolgt auf Ebene der nachgelager-
ten Bebauungsplanung.  

Dem Hinweis wird gefolgt. 

l) 

 

zu l) Beschlussvorschlag 

Geschützte Landschaftselemente werden nicht von der Planung tangiert. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

m) 

 

zu m) Beschlussvorschlag 

Ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag wird in Bezug auf die parallele Bebau-
ungsplanaufstellung erarbeitet.  

Dem Hinweis wird gefolgt. 

n) 

 

zu n) Beschlussvorschlag: 

Von der Unteren Bodenschutzbehörde werden keine grundsätzlichen Beden-
ken gegen die Planung vorgebracht.  

Es wird darauf hingewiesen, dass im Plangebiet mittlere Plaggeneschböden 
mit einer sehr hohen Bodenfruchtbarkeit befinden. Abweichend von Stellung-
nahmen anderer Fachstellen (siehe A. I Nr. 28 c und A. I Nr. 29 c) und den 
Daten des Niedersächsischen Bodeninformationssystems (NIBIS) stuft die 
Untere Bodenschutzbehörde die anstehenden Böden als nicht geschützt ein.  

Ausgehend von einer generellen Schutzwürdigkeit von Plaggenesch als Archiv 
der Kulturgeschichte berücksichtigen die Umweltberichte zur vorliegenden 
Flächennutzungsplanänderung sowie zur nachgelagerten Bebauungsplanung 
den vorhandenen Plaggenesch-Boden als schutzwürdigen Boden von beson-
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derer Bedeutung. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

o) 

 

zu o) Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 
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II. Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) 

 

 
1. Bürger 1, 2, 3, 4 und 5 

vom 24.08.2020 

 

a) 

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Festsetzungen zu Geschossigkeit, Struktur, Photovoltaik, First- und Traufhö-
hen sind nicht Gegenstand dieser Änderung des Flächennutzungsplanes. Die-
ser Aspekt wird im Rahmen des parallel in Aufstellung befindlichen Bebau-
ungsplanes Nr. 47 „Gosepark“ geregelt. Im Flächennutzungsplan werden ledig-
lich Flächennutzungen ausgewiesen, die auf der nachgelagerten Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung konkret entwickelt werden können. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

b) 

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Festsetzungen zu First- und Traufhöhen sind nicht Gegenstand dieser Ände-
rung des Flächennutzungsplanes. Dieser Aspekt wird im Rahmen des parallel 
in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 47 „Gosepark“ geregelt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

c) 

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Ein potenzieller Wertverlust der Bestandsgebäude kann nicht gesehen werden, 
ist nicht belegt und darüber hinaus nicht Gegenstand des Verfahrens zur Än-
derung des Flächennutzungsplanes. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

d) 

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Das Maß der Ausnutzung der Grundstücke hinsichtlich der Versiegelung sind 
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nicht Gegenstand des Verfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplanes. 

Dieser Aspekt wird im Rahmen des parallel in Aufstellung befindlichen Bebau-
ungsplanes Nr. 47 „Gosepark“ geregelt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

e) 

 

zu e) Beschlussvorschlag: 

Nach dem voraussichtlichen Abschluss des Verfahrens zu dieser Flächennut-
zungsplanänderung wird das Plangebiet zum Innenbereich.  

Das Maß der baulichen Nutzung und örtliche Bauvorschriften sind nicht Ge-
genstand einer Flächennutzungsplanänderung. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

f) 

 

zu f) Beschlussvorschlag: 

Im Hinblick auf die parallele Bebauungsplanaufstellung wurde eine arten-
schutzrechtliche Prüfung vorgenommen, die sich mit einer möglichen Betrof-
fenheit planungsrelevanter Tierarten durch die Planung auseinandersetzt. Die 
Ergebnisse der Prüfung sind auf die nahezu deckungsgleiche Flächennut-
zungsplanung übertragbar. Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass die Pla-
nung unter Beachtung von Vermeidungsmaßnahmen ohne artenschutzrechtli-
che Bedenken umgesetzt werden kann.  

Ungeachtet dessen wird mit Erschließung der Fläche als Baugebiet -auch bei 
naturnaher Gestaltung- Lebensraum für die genannten (eher ubiquistisch le-
benden) Tierarten verloren gehen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass 
ausreichend Ausweichmöglichkeiten im Umfeld der Planung bestehen.  

Eine ausreichende Begrünung oder Auslastung der jeweiligen Grundstücke 
sind nicht Gegenstand des Verfahrens zur Änderung dieses Flächennutzungs-
planes. Eine Gestaltung des Baugebietes in grünordnerischer Hinsicht ist Ge-
genstand der nachgelagerten verbindlichen Bauleitplanung.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

g) 

 

zu g) Beschlussvorschlag: 

Die konkrete Gestaltung des Dorfbildes ist nicht Gegenstand des Verfahrens 
zur Änderung des Flächennutzungsplanes. Im Flächennutzungsplan werden 
lediglich die Flächen ausgewiesen/dargestellt, welche für eine bauliche Ent-
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wicklung herangezogen werden könnten. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB fand in der Zeit von 
27.07.2020 bis 28.08.2020 statt. Während dieses Zeitraumes sind Bedenken oder Anre-
gungen von den Bürgern vorgetragen worden. 
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B. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG  

 

 
I. Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) 

 

 
Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange, wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen: 

1. Samtgemeinde Artland 
vom 29.09.2020 

2. Gemeinde Gehrde 
vom 29.09.2020 

3. Nowega GmbH 
vom 29.09.2020 

4. Stadt Bersenbrück 
vom 01.10.2020 

5. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück 
vom 02.10.2020 

6. Gemeinde Eggermühlen 
vom 05.10.2020 

7. Samtgemeinde Neuenkirchen  
vom 06.10.2020 

8. Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
vom 14.10.2020 

9. Handwerkskammer Osnabrück- Emsland – Grafschaft Bentheim 
vom 20.10.2020 

10. Bistum Osnabrück 
vom 26.10.2020 

11. SWO Netz GmbH 
vom 28.10.2020 
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Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange sind Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Hinweisen eingegangen: 

 

 
12. Stadt- und Kreisarchäologie 

vom 29.09.2020 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Eine entsprechende Genehmigung gemäß § 13 des Niedersächsischen Denk-
malschutzes wird vor Beginn der Erschließungsarbeiten eingeholt.  

Siehe Beschlussvorschlag A. I. Nr. 18 a) und b) 

Dem Hinweis wurde gefolgt. 

 
13. Unterhaltungsverband 97 „Mittlere Hase“ 

vom 29.09.2020 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

In der Begründung dieser Flächennutzungsplanänderung wurde zum Stand 
der Öffentlichen Auslegung die wasserwirtschaftlichen Aspekte unter Punkt 
4.1 Ver- und Entsorgung hinreichend auf FNP-Ebene wie folgt betrachtet: 

„In die Planzeichnung der 88. Flächennutzungsplanänderung wird die Richt-
funkverbindung inklusive Schutzbereich aus dem Auszug aus der Neuzeichnung 
des Flächennutzungsplanes übernommen.  

Der Geltungsbereich der 88. Flächennutzungsplanänderung kann an die beste-
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henden Ver- und Entsorgungsleitungen angeschlossen werden.  

Die Untersuchung des Baugrundes des parallel in Aufstellung befindlichen Be-
bauungsplanes Nr. 47 hat ergeben, dass der vorhandene Boden nicht zur Ver-
sickerung geeignet ist (aufgrund von schwach durchlässigen Lössablagerungen 
mit einem hohen Feinkornanteil).  

Das nächstgelegene Gewässer, in das das anfallende Oberflächenwasser ein-
geleitet werden kann, ist der Alfhauser Dorfgraben südlich der Landesstraße 
L 76. Deshalb wird ein neuer Regenwasserkanal aus dem Geltungsbereich des 
parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 47 bis zum Alfhaser 
Dorfgraben geplant. Die Kreuzung der Landesstraße wurde frühzeitig mit der 
Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr abgestimmt.   

Da der Alfhauser Dorfgraben nicht überlastet werden darf, wird das Oberflä-
chenwasser vor der Ableitung in einem Regenrückhaltebecken im Plangebiet 
gedrosselt. In das Becken gelangt das Oberflächenwasser aus dem Plangebiet. 
Ausgenommen hiervon sind die Grundstücke entlang der Straße 
Am Bahnhofsesch. Von diesen Grundstücken wird das Oberflächenwasser in 
den bereits vorhandenen Regenwasserkanal in der Straße eingeleitet.  

Die Leitungsabhängige Löschwasserversorgung kann vom Wasserverband Ber-
senbrück über das vorhandene öffentliche Leitungsnetz bezogen werden.  

Für die leitungsunabhängige Löschwasserversorgung des Geltungsbereiches 
steht an der Riester Straße (L 76) ein Löschwasserbrunnen zur Verfügung. Der 
Löschwasserbrunnen ist für Einsatzfahrzeuge über die L 76 erreichbar. Die 
Feuerwehr hält feuerwehrtechnisches Gerät bereit, um die noch fehlende 
Löschwassermenge zu fördern.“ 

Die nebenstehende Aussage hinsichtlich des fehlenden Gedankenansatzes 
bezüglich der Wasserwirtschaft entbehrt somit jeglicher sachlichen Grundlage. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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14. Bundeswehr 

vom 30.09.2020 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Siehe Beschlussvorschlag A. I. Nr. 19  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
15. Amprion GmbH 

vom 30.09.2020 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Von der Amprion GmbH wird vorgebracht, dass sich im Plangebiet keine 
Hochspannungsleitungen des Unternehmens befinden. 

Im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
und § 4 Abs. 2 BauGB auch andere Unternehmen -welche für Versorgungslei-
tungen zuständig sind- entsprechend beteiligt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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16. Polizeiinspektion Osnabrück 

vom 05.10.2020 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Von der Polizeiinspektion werden keine Bedenken gegen die Änderung des 
Flächennutzungsplanes vorgebracht. 

Aussagen hinsichtlich detaillierter Informationen hinsichtlich der verkehrlichen 
Anbindung an das bestehende Straßennetz werden nicht Rahmen des Verfah-
rens zur Änderung dieses Flächennutzungsplanes getroffen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
17. Deutsche Bahn AG 

vom 05.10.2020 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Siehe Beschlussvorschlag A. I. Nr. 24 a) bis d) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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18. Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

vom 06.10.2020 

 

a) 

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Siehe Beschlussvorschlag A. I. Nr. 27 a)  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

b) 

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

 
19. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

vom 07.10.2020 

 

a) 

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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b) 

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Eine entsprechende Erklärung über die Aufgabe der Tierhaltung wird beim 
Landkreis eingereicht. Daher ist gemäß der nebenstehenden Stellungnahme 
keine kein Geruchsgutachten erforderlich. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

c) 

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

d) 

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Die externe Kompensation wird über eine Revitalisierungsmaßnahme in der 
Haseniederung bei Bramsche geleistet und nimmt keine landwirtschaftlichen 
Flächen in Anspruch.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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20. Ericsson Services GmbH 

vom 15.10.2020 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Von der Ericsson Services GmbH werden keine Einwände vorgebracht. 

Die Deutsche Telekom Technik GmbH wurde im Rahmen der frühzeitigen Be-
teiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und der öffentlichen Auslegung gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB entsprechend beteiligt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
21. Wasserverband Bersenbrück 

vom 21.10.2020 

 

a) 

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Siehe Beschlussvorschlag A. I. Nr. 26 a) bis h) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

b) zu b) Beschlussvorschlag: 

Im Plangebiet des sich in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 47 
„Gosepark“ wird ein Regenrückhaltebecken angelegt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 



Samtgemeinde Bersenbrück 88. Flächennutzungsplanänderung 
Alfhausen  öffentliche Auslegung– Städtebaulich-Planerische Stellungnahme – Abwägung  

 

N:\Projekte\9117 KSK BSB\036 S Gosepark\04 öffentl Ausleg\03 Texte\FNP\04-FNP88-ABW-a.docx 

35 

 

 
22. Deutsche Telekom Technik GmbH 

vom 23.10.2020 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Von der Telekom werden keine Anregungen oder Bedenken gegen die Ände-
rung des Flächennutzungsplanes vorgebracht. 

Die nebenstehenden Hinweise hinsichtlich der Bauausführung werden im 
Rahmen des parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 47 
„Gosepark“ beachtet. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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23. Landkreis Osnabrück 

vom 02.11.2020 

 

a) 

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Von der Regionalplanung werden keine Bedenken gegen die Änderung des 
Flächennutzungsplanes vorgebracht. 

Eine entsprechende Genehmigung gemäß § 13 des Niedersächsischen 
Denkmalschutzes wird vor Beginn der Erschließungsarbeiten eingeholt.  

In der Begründung der Flächennutzungsplanänderung wird bereits auf die 
nebenstehenden Denkmalschutzaspekte hingewiesen. 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

 

b) 

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Es bestehen von der Bauleitplanung des Landkreises keine grundsätzlichen 
Bedenken. Weiter wird vom Landkreis vorgebracht, dass die Ziele dieser Flä-
chennutzungsplanänderung im Einklang mit den Empfehlungen sowie Zielen 
des Wohnbauflächenkonzept 2030 der Gemeinde Alfhausen steht.  

Der Landkreis weist jedoch darauf hin, dass sich die Gemeinde Alfhausen an 
den eigenen Obergrenzen der Siedlungsentwicklung befindet und in Zukunft 
der Fokus der Wohnbaulandentwicklung der Gemeinde Alfhausen auf bereits 
ausgewiesene Flächen im Flächennutzungsplan sowie vorrangig der Innen-
entwicklung liegen sollte.  

Da die Änderung des Flächennutzungsplanes mit den Zielen des Wohnbauflä-
chenkonzeptes 2030, welches mit der Samtgemeinde Bersenbrück sowie den 
anderen Mitgliedsgemeinden abgestimmt ist, übereinstimmen und sich darüber 
hinaus die Gemeinde Alfhausen an der Obergrenze der Wohnbausiedlungs-
entwicklung befindet, kommt es zu keinen Zielkonflikten hinsichtlich der zusätz-
lichen Wohnbauflächenausweisung dieser 88. FNP-Änderung und den jeweili-
gen einzelnen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Bersenbrück. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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c) 

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

d) 

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Siehe Beschlussvorschlag A. I. Nr. 29 g)  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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e) 

 

zu e) Beschlussvorschlag: 

Eine entsprechende Genehmigung gemäß § 13 des Niedersächsischen Denk-
malschutzes wird vor Beginn der Erschließungsarbeiten eingeholt.  

Siehe Beschlussvorschlag A. I. Nr. 18 a) und b) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

f) 

 

zu f) Beschlussvorschlag: 

Eine entsprechende Erklärung zur Aufgabe der Tierhaltung wird beim Land-
kreis eingereicht. 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

g) 

 

zu g) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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h) 

 

zu h) Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

 
24. Landkreis Osnabrück 

vom 09.11.2020 

 

a) 

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Für das Gemeindegebiet Alfhausen gibt es bereits seit dem Jahr 1994 ein 
Städtebauliches Entwicklungskonzept, das zuletzt durch das „Wohnbauflä-
chenkonzept 2030“ aus dem Jahr 2015 aktualisiert wurde. Das Wohnbauflä-
chenkonzept und die darauf beruhende, gültige Fassung des Flächennut-
zungsplanes basieren auf Bedarfsprognosen und weisen somit für die Ge-
meinde Alfhausen neue Baugebiete nur entsprechend des sich tatsächlich 
abzeichnenden Bedarfes aus.  

Dem Ziel der Bundes- und Landes-Nachhaltigkeitsstrategie folgend beträgt der 
Zielwert der täglichen Neuversiegelung für Niedersachsen maximal 4 ha/d 
(basierend auf dem 30-ha-Ziel der Bundesregierung und dem Flächenanteil 
Niedersachsens am Bundesgebiet). Die Gemeinde Alfhausen kommt ange-
sichts ihrer bedarfsorientierten Flächennutzungsplanung im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten den Zielen der Bundes- und Landes-Nachhaltigkeitsstrategie im 
Hinblick auf den Flächenverbrauch nach. Letztlich wird es aber primär auch 
Aufgabe der übergeordneten Raumplanung sein, eine landesweite Zielerrei-
chung übergreifend zu koordinieren.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

b) 

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Die Untere Naturschutzbehörde (UNB) folgt der Erkenntnis der im Zuge der 
Umweltprüfung integrativ erfolgten FFH-Vorprüfung. Das Vorhaben ist als 
FFH-verträglich einzustufen. Ferner erklärt sich die UNB mit einer vertieften 
thematischen Auseinandersetzung der Themen Eingriffsregelung und Arten-
schutz auf der nachgelagerten Ebene der Bebauungsplanung einverstanden 
und folgt den gemachten Aussagen des Umweltberichtes zur Umweltverträg-
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lichkeit der Planung. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

c) 

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Die von der Unteren Wasserbehörde vorgebrachten Bedenken zur Erschlie-
ßung neuer Baugebiete im Versorgungsgebiet des Wasserverbandes aufgrund 
von trockenheitsbedingten temporären Trinkwasserengpässen können aus 
folgenden Gründen nicht nachvollzogen werden. 

1. Der Wasserverband Bersenbrück teilt in seiner Stellungnahme vom 
18.08.2020 zur vorliegenden Planung mit, dass das gesamte Plangebiet 
bei Planverwirklichung an die öffentliche Trinkwasserversorgung des Was-
serverbandes angeschlossen und ausreichend mit Trinkwasser versorgt 
werden kann. Danach ist eine Versorgungsknappheit nicht zu erwarten. 
Auch die Untere Wasserbehörde des Landkreises Osnabrück bringt hin-
sichtlich der Trinkwasserversorgung in Ihrer Stellungnahme zur Frühzeit-
gen Beteiligung vom 27.08.2020 keine Anregungen oder Bedenken vor.  

2. Die Trockenheit der letzten Jahre wird von der Samtgemeinde Bersenbrück 
nicht verkannt. Auch wird ein möglichst sparsamer Verbrauch von Trink-
wasser von der Gemeinde grundsätzlich als sinnvoll erachtet. Die Gemein-
de kann jedoch nicht nachvollziehen, dass aufgrund einer kurzfristigen tro-
ckenheitsbedingten Trinkwasserknappheit die städtebauliche Entwicklung 
(„Erschließung neuer Baugebiete/ Änderung des Flächennutzungsplanes“) 
der Gemeinden im Einzugsbereich des Wasserverbandes Bersenbrück 
eingestellt werden soll. Dies auch angesichts der Tatsache, dass nach An-
gaben des Umweltbundesamtes (UBA) der Wasserverbrauch in Deutsch-
land in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen ist und dass trotz 
der letzten trockenen Sommer in Deutschland weiterhin ein ausreichendes 
Trinkwasserdargebot besteht. 

3. Eine nennenswerte (absolute) Steigerung der Bevölkerungszahlen sind 
durch die Änderung dieses Flächennutzungsplanes nicht zu erwarten. 
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4. Die Untere Wasserbehörde führt die temporäre Trinkwasserknappheit der 
vergangenen Jahre auf Abnahmespitzen sowie die Beibehaltung des übli-
chen Versorgungsdrucks und die Einhaltung der rechtlich zulässigen Men-
gen zurück. 

5. Daher sollte das temporäre Trinkwasserproblem nach Auffassung der 
Samtgemeinde in genau diesen Bereichen angegangen werden, aber nicht 
durch die Einstellung der städtebaulichen Entwicklung. Dementsprechend 
sollte als erstes geprüft werden, ob der Versorgungsdruck und die bislang 
genehmigten Jahresentnahmemengen der Trinkwasserbrunnen nicht er-
höht werden können. 

6. In dem parallel zu dieser Flächennutzungsplanänderung in Aufstellung be-
findlichen Bebauungsplan Nr. 47 „Gosepark“ werden Maßnahmen hinsicht-
lich des Trinkwasserschutzes in Form von Festsetzungen von beispiels-
weise Zisternen getroffen. 

7. Für die Bewältigung von temporären Trockenperioden und hierdurch be-
dingter Wasserknappheit ist die Bauleitplanung ansonsten ein wenig ge-
eignetes Instrument. Hier bieten sich eher gezielte Wassereinsparrungen 
an wie sie z. B. durch Allgemeinverfügungen des Landkreises Osnabrück 
vom 30.06.2020 (zeitliche Beschränkungen der Beregnung von Grünflä-
chen) an. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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II. Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) 

 

 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen des § 3 Abs. 2 BauGB fand in der Zeit von 
01.10.2020 bis 02.11.2020 statt. Während dieses Zeitraumes sind keine Bedenken oder 
Anregungen von den Bürgern vorgetragen worden. 

 

 

 

  

Bearbeitung und Verfahrensbetreuung: 
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